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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.03.2004 

Geschäftszahl 

2003/16/0479 

Rechtssatz 

Auch wenn die buchmäßige Erfassung nicht durch Annahme der Anmeldung, sondern auf Grund einer 
Bekanntgabe des Zollschuldners über nachträglich buchmäßig zu erfassende Abgaben erfolgt, ist auch in diesem 
Fall davon auszugehen, dass die nachträgliche buchmäßige Erfassung möglichst zeitnah zur Bekanntgabe einer 
nicht erhobenen Zollschuld durchzuführen ist. 

Beachte 

Vorabentscheidungsverfahren: 

* Vorabentscheidungsantrag: 

2000/16/0853 B 28. Februar 2002 

* EuGH-Entscheidung: 

EuGH 62002CJ0091 16. Oktober 2003 


